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Unsere Strasse -
eine Wohnstrasse?

Als die Strassen noch den
Anwohnern gehörten

Noch vor weniger als 30 Jahren waren fast alle

Quartierstrassen Wohnstrassen, ohne dass man
dafür einen Begriff brauchte. Die Anwohner
sprachen von «unserer Strasse». Kinder spielten
auf der Strasse, den Trottoirs, in Gärten und
Hinterhöfen. Jeder kannte jeden, man grüsste
sich, schwatzte miteinander, sass vielleicht
abends vor dem Haus, auf dem Balkon oder am
Fenster. Wenige Autos fuhren vorbei, die Fahrer
passten auf, die Fussgänger hatten den Vortritt.
Es gab viele Quartierlädeli und Handwerker, der
Milchmann kam ins Haus, und der Bäckerjunge
trug das Brot aus. Jeder erinnert sich wahr-
scheinlich gern an diese Zeiten und an seine

Kindheit.

Von der Strassenplage zur Wohnstrasse

Seit knapp 30 Jahren ist das nicht mehr so. Der
individuelle Verkehr, der vielen von uns unge-
heure Vorteile bringt, hat von der Strasse Besitz
ergriffen: Fahren, Parkieren, Blech, Lärm und
Gestank sind die Folgen. Das Wohnen wurde
auf die eigenen vier Wände zurückgedrängt. Je-
der von uns kennt die Situation und erfährt sie

täglich am eigenen Leib. Seit ein paar Jahren dis-
kutieren Behörden, Planer, Bürger- und Quar-
tiergruppen über eine Verkehrsberuhigung mit
eigentlichen Wohnstrassen. Seit 1980 gibt es so-

gar eine spezielle neue Verkehrstafel «Wohn-
Strasse».

Die «Spielregeln» einer Wohnstrasse

Das Ziel der heutigen Wohnstrasse ist ein ausge-
wogenes Miteinander von Verkehrs-, Wohn- und
Spielraum, eine Gleichberechtigung aller Stras-
senbenützer. Folgende Regeln wurden gemein-
sam ausgearbeitet:
1. Die //öchVgas'chwindigkeii t/er Fahrzeuge he-

tragt 20 km/h; die Fuhrer müssen den Fu.s.s-

gäugern den Fortritt gewähre«. Fahrzeuge

7« vie/e« Orte« der Schweiz begegne« wir dem Fer-
kehrszeiche« «JPbhn.s'tra&se».

dür/e« nur a« de« durch Signa/e oder Markie-
ru«ge« gekennzeichnete« Siede« parkiert wer-
den.

2. Die Fussgänger dürfen die ganze Ferkehr.v/7ö-
che benutze«, wobei Spie/ und Sport gestattet
sind. Sie dür/en die Fahrzeuge nicht unnötig
behindern.

Das Aufstellen der Tafel «Wohnstrasse» und die
Einführung der zwei Regeln machen natürlich
noch keine wohnliche Strasse. Durch einige bau-
liehe und gestalterische Massnahmen wird der
Automobilist gezwungen, langsam zu fahren.
Bepflanzungen schaffen eine freundlichere At-
mosphäre.

Wohnstrasse

nur dort gestattet,
wo markiert
oder signalisiert

haben überall Vortritt
(Spiel und
Sport gestattet)
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IVebe/z Jen /zarbierien Awias /ja? i« einer nornza/en
Strasse nzzr der LNrc/zgangsverbe/zr T/aiz.

ftznbi, Tiznbi, Abn-znza, Siric/z, /eriig ist dar Ange-
sic/zi, das Azzio z/bez^a/zr? znic/z nic/zi/

Zurück zur Mitmenschlichkeit!

Früher kannten die Leute in Gassen und Stras-
sen einander, wussten um ihre Sorgen und waren
füreinander da und aufeinander angewiesen.
Das sollte wieder so werden! Wir sollten wieder
zu guter Nachbarschaft finden, Verständnis
schaffen für die Probleme der Kinder, der alten
Leute und der andern Mitbewohner. Die ge-
meinsame Arbeit bei der Gestaltung ihrer
Wohnstrasse hat die Bewohner einander näher
gebracht. Sie grüssen sich wieder, helfen sich ge-
genseitig und suchen Probleme gemeinsam zu
lösen.

Jn der JTb/zn,sZra,s.se sind Tas.sgänger zznd r/zie/ende
Aznder nic/zi me/zr ge/a/zrde?.

TAc/ze, Ser.se/ und ein Sonnen.se/zirnz erweitern dz'e

cgwariierbeizz.) zzm ein genzi/iiic/zer Ärar^enczz/e.

Der Einsatz lohnt sich

Illusionen, Träume, Wunschvorstellungen? Wer
weiss, vielleicht schon bald nicht mehr. Vielleicht
sagen wir bald wieder «unsere Strasse». Wenn
wir alle mitmachen und uns für eine bessere

Wohnqualität und Nachbarschaft einsetzen,
können wir vieles verändern. Die Wohnstrasse
kann dafür ein idealer Anfang sein.

Tobias Trzigger,
freizei/dieusi Pro Twen/wie
Toit» T/Aabei/z Sc/züii
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